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Demografie in Illingen - Hintergrundinformation

Zukunftsprogramm Illingen 2030

Illinger MELanIE Modellprojekte gegen Leerstand

Brückenstraße lebendig – Reaktivierung eines betroffenen Quartiers

Abriss wird konkret – das Erste kommunale Abrissprogramm 

Richtlinien zur Gewährung von Zuschüssen - Kommunales Förderprogramm „Abriss leerstehender Wohngebäude“

Antragsformular zur Abrissförderung 

gemeinde Illingen  
mit unterstützung durch:

  

ministerium für umwelt des Saarlandes 
Otmar Weber, Agentur ländlicher Raum 
Keplerstraße 18, 66117 Saarbrücken 
email: o.weber@umwelt.saarland.de

InHalt:
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„Platz da!“  
– Wir bringen neues  
auf den Weg

Es ist eines der spannendsten Themen, die 
derzeit bundesweit diskutiert werden: Wie 
gehen wir mit Demografie um? Für uns  
Illinger ist es nichts Neues mehr. Wir ge-
hörten zu den Ersten, die sich im Saarland 
intensiv mit dem demografischen Wandel 
befasst haben. Anfangs haben wir viel ana-
lysiert, kommentiert, dann experimentiert. 
Inzwischen haben wir ein Konzept, um das 
uns viele beneiden. Es heißt „Illingen2030“ 
und ist bundesweit vom Städte- und Ge-
meindebund, der Kommunalpolitischen 
Vereinigung und der Fachzeitschrift „inno-
vative Verwaltung“ publiziert worden. Zu 
„Illingen2030“ gehört auch der offensive 
Umgang mit leer stehenden Häusern. In 
innovativen MELanIE-Projekten der saar-
ländischen Landesregierung haben wir ge-
lernt, wie wir Leerstände erfassen, wie wir 
Nachbarschaft aktivieren können und wie 
wir die Ortskerne wieder stärken können. 
Dabei haben wir festgestellt, dass manch-
mal auch leer stehende Häuser abgerissen 
werden müssen. 

„Platz da!“, heißt nun das 1. kommunale 
Abrissprogramm des Saarlandes, das wir 
mit großer finanzieller Unterstützung des 
Umweltministeriums auf den Weg gebracht 
haben. 

Platz da – das kann heißen: mehr Dorf 
für weniger menschen; aber auch: 
das ist nun ein Platz – für nachbarn, 
für anwohner, vielleicht auch für neue 
Ideen. 

Wir danken der Landesregierung für die 
Unterstützung und das Vertrauen, das sie 
auch bei diesem Modellprojekt in uns setzt, 
den Anwohnern der Brückenstraße für ihre 
Tatkraft, ihre Ideen und ihren Mut, Vorreiter 
zu spielen. Für die Politik danke ich stellver-
tretend Ortsvorsteher Walter Schreiner und 
den Ortsratsmitgliedern, Kreistagsmitglied 
Roman Baltes, den Gemeinderatsmitglie-
dern Guido Jost und Benno Weiskircher 
sowie dem Gemeinderat, der dies mit be-
schlossen hat und der Lenkungsgruppe, die 
den Prozess über zwei Jahre begleitet hat. 
Otmar Weber war kreativer Anreger, Motor, 
Initiator vieler praktischer Projekte. Hugo 
Kern hat moderiert, Dr. Andrea Berger und 
Kollegen haben unbürokratisch den Ver-
waltungspart gespielt und Dinge möglich 
gemacht, die wir nie erwartet haben. Die 
GSE des ASB hat in Handarbeit gerettet, 
was für die Nachwelt konserviert werden 
konnte. Und schließlich haben auch Banken 
ihren Teil beigetragen, Leerstandsprobleme 
zu lösen. 

Es gehört Mut dazu, das Thema demografi-
scher Wandel und Leerstand so offensiv zu 
behandeln. Danke allen, die uns Mut ge-
macht haben. Und nun „Platz da!“ für ein 
Konzept, das es so im Saarland noch nicht 
gibt. Damit wir den demografischen Wan-
del gezielt steuern können. 

Armin König

Bürgermeister
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Demografischer Wandel in Illingen  Hintergrundinformation

Der Begriff demografischer Wandel be-
zeichnet die Veränderung der Alters- und 
Sozialstruktur einer Bevölkerung. Zu den 
wichtigen Erscheinungen zählen stagnie-
rende oder sinkende Geburtenraten, ein 
damit zusammenhängender Kindermangel, 
steigende Lebenserwartung, die (Über-)Al-
terung der Gesellschaft, Bevölkerungsrück-
gang in Städten und Regionen, die Zunah-
me leerer Wohnungen und Häuser und die 
Destabilisierung der Generationenbalance. 
Dieses Thema beschäftigt inzwischen auch 
die Gemeinde Illingen. Sie hat sich intensiv 
mit den Bevölkerungsdaten befasst. 

Nach einem Bevölkerungshoch 1993 mit 
19.347 Einwohnern, das unter anderem 
mit einer Zuwanderung nach dem Fall der 
Mauer und der deutschen Einheit zusam-
menhängt, reduzierte sich die Bevölke-
rungszahl in der Gesamtgemeinde Illingen 
kontinuierlich auf 18.297 Einwohner im 

Jahre 2006. Dies entspricht einem Verlust 
von 1.050 Einwohnern oder knapp 5,5%. 

Alle Illinger Ortsteile leiden seit einigen 
Jahren unter mehr oder weniger starkem 
Bevölkerungsverlust: In Uchtelfangen 
nimmt die Bevölkerung erst seit 1998 ab, in 
Hüttigweiler bereits seit 1991. Hier ist auch 
der größte Rückgang mit 9% festzustel-
len. 

Nach 237 Geburten im Jahre 1986 wurden 
2007 nur noch 110 Kinder in Illingen ge-
boren. Dies entspricht einem Rückgang von 
54%. Auch Wanderungsgewinne können 
die seit Jahren negative natürliche Bevölke-
rungsentwicklung schon lange nicht mehr 
ausgleichen. Die Bevölkerungszahl sinkt, es 
ist nur eine Frage der Zeit, bis Illingen we-
niger als 18.000 Einwohner hat. Nach der 
11. koordinierten Bevölkerungsprognose 
des Statistischen Bundesamtes ist mit wei-

teren Schrumpfungstendenzen zu rech-
nen.

Der demografische Wandel zieht Kreise, die 
Auswirkungen betreffen alle kommunalen 
Themenbereiche. Landesweit wurden in der 
Folge bereits zahlreiche Grundschulen ge-
schlossen bzw. zusammengelegt, auch die 
Gemeinde Illingen war von dieser Maßnah-
me betroffen. Derzeit wird über Anpassun-
gen bei den Kindergärten diskutiert. Hinzu 
kommen schlechtere Auslastungsgrade der 
öffentlichen Infrastruktur, der Ver- und Ent-
sorgungsnetze sowie Kaufkraftverluste. 

Schrumpfende Einwohnerzahlen bedeuten 
aber auch leer stehende Häuser. Das ist in 
anderen Regionen Deutschlands schon au-
genfällig. Auch wenn viele es noch nicht 
wahrhaben wollen, ist bereits jetzt erkenn-
bar, dass auf viele deutsche Gemeinden ein 
erhebliches Leerstandsproblem zukommt. 
In Illingen kennen wir die Zahlen, weil wir 

Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Illingen, Stand: 2006
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den Mut hatten, sie zu erfassen und zu ana-
lysieren. 

Zum Stichtag standen im April 2007 zwar 
erst 103 Wohngebäude leer, was 1,7 % al-
ler Wohngebäude entspricht. Allerdings 
macht die Zahl von rund 550 potenziellen 
Leerständen – in diesen Gebäuden ist jeder 
Bewohner älter als 70 Jahre – die bevor-
stehende Problematik deutlich. 

Ziele der Zukunftsentwicklung müssen da-
her u.a. die konzentrierte Innenentwicklung 
und innovative Konzepte zum Umgang mit 
leer stehenden Gebäuden sein. 

Übersicht der Leerstandszahlen in der Gemeinde Illingen, Stand April 2007

Demografie; Foto: Kernplan

Geburtenentwicklung in der Gemeinde Illingen; Stand: 2007
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Als erste Gemeinde im Saarland hat Illingen 
ein ganzheitliches Zukunftskonzept erstellt, 
Illingen2030, das langfristige Entwick-
lungsmöglichkeiten der Gemeinde Illingen 
im Hinblick auf das Jahr 2030 aufzeigt. Da-
bei sind alle Bereiche kommunaler Verwal-
tung abgedeckt: Wirtschaft, Gewerbe, City-
entwicklung, Leben im Dorf, Kultur, Bildung, 
Sport, Soziales, Umwelt und Natur, Kommu-
nales Management. 

Der Rückgang der Bevölkerung, Alterung, 
leer stehende Häuser, all dies wirkt sich di-
rekt auf den Alltag der Menschen aus. 
Schulen sind zusammengelegt, Kindergar-
tengruppen geschlossen werden. Und die 
Vereine machen sich Sorgen um ihre Zu-
kunft, weil Nachwuchs ausbleibt. Schon 

zukunftsprogramm Illingen 2030

Zukunftskonzept Illingen2030 - Schlüsselthemen

Heimat Solidar gemeinschaft MarktgemeindeBildung

BildungsCity

Betreute freiwillige 
ganztagsschule 

Illingen / 
uchtelfangen

Solidargemeinschaft 
(Hirzweiler)

Betreuungskooperation 
(uchtelfangen)

Freiwillige Bürgerhilfe 
(Wustweiler)

landschaftspark  
Hahnwiese  
(Illingen   

Steinertshaus)

rosengarten  
Welschbach

Pädagogischer  
Verbund grundschule  

kindergarten  
am Standort Hüttig

weiler

rose, Biber, arche   
Premiumthemenwege 

der Sinnlichkeit  
(Hirzweiler, Illingen, 

Welschbach)

Schaukäserei   
regionalvermarktung 

(Hirzweiler)

rosenmarkt  
(Welschbach)

konzept  
Parkleitsystem

Bürgerstiftung

Belebung  
zukunftswerkstatt

Siedlungsentwicklung
gemeinsame  

gewerbeschau

Illuminale und  
marketingverbund

“Älter werden“ in Illingen
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haben die ersten Fußballvereine fusioniert, 
im Jugendbereich ist Kooperation ange-
sagt. 

Die Diskussion darüber und über mögliche 
Strategien im demografischen Wandel hilft, 
neue Sicherheit zu gewinnen. Genau dies 
war in dem umfangreichen Beteiligungs-
prozess zur Aufstellung des Zukunftskon-
zeptes Illingen2030 quer durch die Ge-
meinde erkennbar. Es ist die Umsetzung der 
Idee der Bürgergemeinde. 

Die Entwicklung der Dörfer hängt wesent-
lich davon ab, ob und wie die vorhandene 
Infrastruktur erhalten und nachhaltig gesi-
chert werden kann. In allen sechs Ortsteilen 
Illingens haben engagierte Bürgerinnen 
und Bürger über lokale Schlüsselprojekte 
beraten. Sie haben über eigene Profile dis-
kutiert und neue Projekte vorgeschlagen, 
die helfen, den demografischen Wandel so-
zial zu gestalten. 

 Hinsichtlich der Siedlungsentwicklungspla-
nung kann der Weg für die Zukunft nur 
lauten: Angebot und Sicherung von famili-
engerechtem und bezahlbarem Wohnraum 
in den Innenbereichen der Ortslagen – bes-
tenfalls in zentraler Lage – um dem demo-
grafischen Wandel entgegenzuwirken und 
die Innenlagen zu stärken, die vorhande-
nen öffentlichen Infrastrukturen sowie die 
Ver- und Entsorgungssysteme bestmöglich 
auszulasten. Ein aktives Leerstandsma-
nagement ist daher zentraler Teil dieser Zu-
kunftsstrategie. Die Gemeinde Illingen wird 
die bereits seit Jahren betriebene Arbeit 
und das Engagement als Teil dieser Zu-
kunftsstrategie weiter fortführen. 

ILLINGEN2030

Impressionen

Beteiligungsprozess in der Gemeinde

www.illingen2030.de
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Illinger melanIe modellprojekte gegen leerstand

Als Folge des demografischen Wandels 
werden in den saarländischen Kommunen 
in den nächsten Jahren zahlreiche Wohn-
gebäude leer fallen. Ein Teil wird nicht mehr 
zu vermarkten sein, da einerseits teilweise 
schlechte Bausubstanz eine Wiedernutzung 
nicht mehr erlaubt, und andererseits die 
Nachfrage nach Wohngebäuden in Zeiten 
des Bevölkerungsrückgangs deutlich ab-
nehmen dürfte. Die möglichen Folgen be-
treffen Eigentümer und Kommunen glei-
chermaßen: sinkende Immobilienpreise, 
Beeinträchtigungen des Ortsbildes, abneh-
mende Wohnqualität. Hierdurch entsteht 

Punktkartierung der Leerstände und potenziellen Leerstände; Kernplan 2005

Gebäude Brückenstraße 23; Foto: Kernplan
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Handlungsbedarf für Land und Kommunen. 
Und für Hausbesitzer entsteht das Problem, 
dass durch Wertverlust der Immobilie auch 
die Altersvorsorge nicht mehr gewährleistet 
ist. 

Die Gemeinde Illingen hat in Zusammen-
arbeit mit dem Umweltministerium des 
Saarlandes in den vergangenen Jahren be-
reits mehrere Modellprojekte zum Thema 
„Leerstehende Wohngebäude“ durchge-
führt. Zunächst wurden Methoden zur Er-
fassung leerstehender Bausubstanz entwi-
ckelt, in weiteren drei Modellverfahren 
einzelne Bausteine zur Bewältigung von

 Leerstand erarbeitet. Die Gemeinde konnte 
wichtige Erfahrungen zum Umgang mit 
Wohngebäudeleerständen sammeln und 
sich als Vorreiter in Sachen Leerstandsbe-
wältigung im Saarland auszeichnen. Die 
Modellprojekte zum Umgang mit Wohnge-
bäudeleerständen sind ein wesentlicher 
Baustein des Zukunftsprogramms „Illin
gen2030“. Weniger Leerstände in den Orten 
heißt attraktives Ortsbild, mehr Platz und 
bessere Wohnumfeldqualität. 

 

Entwicklungsbereiche Brückenstraße; Kernplan 2007
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lebendige Brückenstraße  
reaktivierung eines betroffenen Quartiers 
Die Brückenstraße, der zentrale Bereich des 
ehemaligen Hüttigweiler Ortsteiles Raß-
weiler, leidet zunehmend unter Leerstän-
den. Weitere potenzielle Leerstände sind 
angesichts der Altersstruktur zu befürchten. 
Deshalb entstand die Idee, die Brückenstra-
ße durch direktes Bürgerengagement zu 
aktivieren. Das Ministerium für Umwelt be-
zuschusst dieses Projekt im Rahmen des 
Landesprogramms MELanIE, die Gemeinde 
Illingen hat tatkräftig geholfen. 

Zur Durchführung des Projektes wurde vor 
ca. anderthalb Jahren eine Lenkungsgrup-
pe gegründet, die in regelmäßigen Abstän-
den zusammenkommt. Diese setzt sich zu-
sammen aus Anwohnern der Brückenstra-
ße, ergänzt durch Vertreter der beiden poli-
tischen Parteien des Ortsrates Hüttigweiler 
sowie Experten aus der Planungspraxis. Die 
sehr engagiert arbeitende Lenkungsgruppe 

wird geleitet von Dr. Andrea Berger von der 
Gemeinde Illingen.

Warum fiel die Entscheidung zur Projekt-
durchführung auf die Brückenstraße? 

Die vorangegangenen Leerstandserhebun-
gen machten deutlich, dass die Brücken-
straße heute bereits

mehrere Leerstände aufweist mit neur-• 
algischen Punkten (Hausnummern 23, 
33 und 36).

eine große Anzahl potenzieller Leer-• 
stände erkennen lässt (Häuser, in de-
nen alle Bewohner älter als 70 Jahre 
sind).

die Brückenstraße der „Kern“ des ehe-• 
maligen Ortsteiles Raßweiler ist.

der Bereich Brückenstraße heute weit-• 
gehend funktionslos ist. 

Die genauere Untersuchung des Quartiers 
rund um die Brückenstraße zeigte schnell 
auf, dass die Brückenstraße noch über viele 
gepflegte Gebäude verfügt, über Men-
schen, die zusammen feiern und miteinan-
der reden, eine Straße also, die viel Poten-
zial hat, das im Sinne einer Bürgergemeinde 
aktiviert werden kann. Somit handelt es 
sich bei der Brückenstraße um ein Muster-

Vorstellung Modellprojekt Brückenstraße; Kernplan 2007

Vorstellung Modellprojekt Brückenstraße; Kernplan 2007
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beispiel, das Modellcharakter für andere 
Bereiche haben kann: Eine lebendige Stra-
ße mit engagierten Bürgern, die sich der 
Leerstandsproblematik offensiv entgegen-
stellen. 

Binnen eines Jahres konnten nicht zuletzt 
dank der intensiven Arbeit der Lenkungs-
gruppe gleich drei Problemfälle offensiv 
angepackt und auf den Lösungsweg ge-
bracht werden: der Abriss des Gebäudes 
Nr. 

33 ist bereits vollzogen, Nr. 23 wird abge-
rissen und Nr. 36 soll das nächste Objekt 
sein. In der Straße macht sich Aufbruch-
stimmung breit, die Anwohner wollen mit-
helfen, ihr Lebensumfeld aktiv mit gestal-
ten.   

 

Leer stehendes und Abriss reifes Gebäude Brückenstraße Nr. 36; Foto: Kernplan

Die Straßengemeinschaft der Brückenstraße interessiert sich für die Zukunft ihrer Straße; Foto: Kernplan

Brückenstraße Nr. 23; Foto: Kernplan



12ILLINGEN2030

ILLINGEN2030

P R O J E K T  Z U K U N F T ��
�
��

�
�

�

abriss wird konkret  Das erste kommunale abrissprogramm

Start des Kommunalen Abrissprogramms in Illingen mit Brückenstraße Nr. 23; Bauschild 
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abriss wird konkret  
Das erste kommunale abrissprogramm

Mit dem fünften Modellprojekt aus dem 
Programm MELanIE startet die Gemeinde 
Illingen landesweit das 1. Kommunale Ab-
rissprogramm für leerstehende Wohnge-
bäude. Ziel ist dabei neben dem Beitrag zur 
Eindämmung des Landschaftsverbrauches 
durch innerörtliche Entwicklung vor allem 
die Steigerung der Wohnqualität für die 
umliegenden Anwohner sowie die Verbes-
serung des Ortsbildes. 

Das Umweltministerium des Saarlandes hat 
der Illtal-Gemeinde dazu rund 100.000 
Euro an Zuschussmitteln zur modellhaften 
Erprobung verschiedener Lösungswege zur 
Durchführung des Abrisses bereitgestellt. 

Der offizielle Startschuss für dieses weitere 
Modellprojekt erfolgt am 09. April 2008 mit 
dem Abriss eines leerstehenden Objektes in 
der Brückenstraße in Hüttigweiler. 

Bis Ende des Jahres soll der Abriss weiterer 
Gebäude in der Gemeinde folgen, private 
Eigentümer sind aufgefordert, potenzielle 
Abrissobjekte bei der Gemeinde zu melden 
und einen Antrag auf Abrissförderung zu 
stellen. Grundlage für die Verteilung der 
Fördermittel ist das kommunale Abrisspro-
gramm Illingen, verantwortliche Ansprech-
partnerin bei der Gemeinde ist Dr. Andrea 
Berger. Mit dem Förderprogramm „Abriss“ 
soll die Beseitigung von baulichen „Schand-

flecken“ – insbesondere Wohngebäuden 
– unterstützt werden, für die eine Wieder-
verwertung bisher erfolglos geblieben ist 
und die sich zunehmend negativ auf das 
Umfeld auswirken. Ziel ist dabei die quali-
tative Aufwertung einer leerstandsbeding-
ten Problemsituation in einem Straßenzug, 
einem Viertel oder einem sonstigen Teilbe-
reich der Gemeinde. 

 

 

Nach intensiven Bemühungen der Gemeindeverwaltung konnte das Gebäude Brückenstraße Nr. 33 im Jahr 
2007 abgerissen werden; Foto: Kernplan

Abriss Gebäude Brückenstraße Nr. 33; Bauschild
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richtlinien zur gewährung von zuschüssen
kommunales Förderprogramm „abriss leerstehender Wohngebäude“

§ 1  ziel und zweckbestimmung

Das Förderprogramm soll den Abriss langjäh-
riger Leerstände fördern, bei denen sonstige 
Maßnahmen zur Wiedernutzbarmachung 
ausgeschöpft sind und die nicht mit sonstigen 
Fördermitteln abgerissen werden können. 

Ziel des kommunalen Abrissprogramms ist 
die qualitative Aufwertung einer leerstands-
bedingten Problemsituation in einem Stra-
ßenzug, einem Viertel oder einem sonstigen 
Teilbereich der Gemeinde. Leerstandsbeding-
te Problemsituationen können aus sozialen, 
städtebaulichen, demografischen, wirtschaft-
lichen oder ähnlichen Missständen heraus 
entstehen.

Förderfähige Objekte sind ältere Bausubstan-
zen, welche als Leerstand zu deklarieren sind. 
Die Gebäude müssen seit mindestens 5 Jah-
ren ab dem Zeitpunkt der Antragstellung 
leerstehen. Dies ist bei Antragstellung glaub-
haft nachzuweisen (z.B. über die Einwohner-
meldedatei). 

Ältere Bausubstanzen im Sinne dieser Vor-
schrift sind Bauten, welche vor 1970 zulässi-
gerweise errichtet und an denen seit dieser 
Zeit auch keine grundlegenden Erneuerungs- 
und Erweiterungsmaßnahmen durchgeführt 
worden sind. Das Alter der Bausubstanz ist 
durch die Antragsteller in den Antragsunter-
lagen entsprechend nachzuweisen.

§ 2  geltungsbereich

Der Geltungsbereich für die Anwendung des 
Förderprogramms umfasst:

alle im rechtswirksamen FNP dargestell-• 
ten gemischten Bauflächen 

analysierte Handlungsbereiche gemäß • 
der Anlage der Leerstandsuntersu-
chung.

In begründeten Ausnahmefällen kann die Ge-
meinde auch in sonstigen Bereichen außer-
halb des definierten Geltungsbereiches und 
außerhalb der festgelegten Leerstandsdefini-
tion die Förderung von Abrissmaßnahmen 
unterstützen.

§ 3  antragsteller

Förderberechtigt sind grundsätzlich alle Ei-
gentümer von Leerständen nach den genann-
ten Kriterien, auch die Gemeinde Illingen 
selbst und mit ihr verbundene Gesellschaften. 
Der Antrag ist bei der Gemeinde in schriftli-
cher Form und vom Eigentümer selbst einzu-
reichen, der einen entsprechenden Nachweis 
darüber erbringt (Grundbuchauszug). 

Der Antragsteller versichert mit dem Antrag, 
dass sonstige Versuche zur Wiedernutzung 
des Gebäudes zu keinem Erfolg führten und 
der Abriss als letzte Option angesehen wird. 

§ 4  maßnahmenbeginn und zweckbin
dung

Der Eigentümer bestätigt, dass mit der Maß-
nahme noch nicht begonnen wurde. 

Die Förderzuwendung ersetzt ausdrücklich 
nicht die nach sonstigen öffentlich-rechtli-
chen Gesetzen und Verordnungen notwendi-
gen Genehmigungen. 

§ 5  art, Höhe und abwicklung der 
Förderung

Die Förderung wird als einmaliger, unverzins-
licher und zweckgebundener Zuschuss aus-
gezahlt. Eine 100%-Förderung ist möglich. 
Der Zuschuss beträgt 3.000.00 Euro je Ob-
jekt. Bei besonders exponierten Gebäuden 
beträgt der Zuschuss bis 10.000.00 Euro je 
Objekt. Der Eigentümer verpflichtet sich, bei 
einem Zuschuss von 10.000.00 Euro einen 
Grundbucheintrag auf eigene Kosten vorneh-
men zu lassen. Wird das Grundstück inner-
halb von 5 Jahren (auch nur in Teilen) veräu-
ßert, erhält der Zuschussgeber bei Kaufpreis-
zahlung die eingetragene Summe zurück – es 
sei denn, es wurden zwischen Veräußerer und 
Zuschussgeber ausdrücklich andere Verein-
barungen getroffen. 

Ist die Gemeinde Illingen Eigentümerin des 
Objektes oder eine Gesellschaft mit Beteili-
gung der Gemeinde Illingen, ist die maximale 
Förderhöhe unbegrenzt.

Die Auszahlung der Förderung erfolgt mit 
dem Nachweis des Abschlusses der Arbeiten 
und der Vorlage von Rechnungen (auch über 
förderfähige Begleitmaßnahmen). Der An-
tragsteller versichert mit der Antragstellung 
eine zielgerichtete und sachgemäße Verwen-
dung der Fördermittel. 

Die Gemeinde (Entscheidungsgremium siehe 
§ 8) entscheidet im Einzelfall über die Ge-
währung der Fördermittel, ein Rechtsan-
spruch auf Gewährung von Fördermitteln 
besteht nicht. Mit den Arbeiten darf erst be-
gonnen werden, wenn der Förderbescheid 
erstellt und unterschrieben ist.

Der Zuschuss selbst ist nicht übertragbar, er 
kann generell je Objekt nur einmal in An-
spruch genommen werden.

§ 6  Förderfähige  
Begleitmaßnahmen

Die unmittelbar mit dem Abriss verbundenen 
Begleitmaßnahmen sind ebenfalls förderfä-
hig und können in die Gesamtsumme der Ab-
risskosten eingerechnet werden.

Als Begleitmaßnahmen zählen insbesondere

Abwicklung von Versicherungs- und • 
Haftungsfragen

Notarkosten• 

Einmessung • 

Recycling von Altlasten• 

Statik und Sicherungsarbeiten von • 
Nachbargebäuden

Abrissbedingte Arbeiten an Ver- und • 
Entsorgungsleitungen

Neugestaltung der Abrissfläche• .

§ 7  zurückliegende Förderung

Wurde ein nach den Kriterien dieses Abriss-
programms grundsätzlich förderfähiger Leer-
stand innerhalb der vergangenen 15 Jahre 
mit Fördermitteln aus Dorferneuerung, Stadt-
umbau West, Soziale Stadt oder Sanierungs-
gebiet gefördert, besteht kein Anspruch auf 
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kommunales Förderprogramm 
„abriss leerstehender Wohngebäude“
eine Förderung mit Mitteln aus dem Abriss-
programm.

Ausnahmen hiervon können in begründeten 
Einzelfällen zugelassen werden, wenn die 
vergangene Förderzuweisung und der durch 
den Abriss des Gebäudes erreichte Nutzen in 
einem angemessenen Verhältnis zueinander 
stehen.  

§ 8  Beschlussgremium

01. Über die Anträge entscheidet der Aus-
schuss für Umwelt, Planen und Bauen der 
Gemeinde Illingen. 

Aufgaben des Ausschusses sind insbesondere 
die 

Vorbereitung der Entscheidung über An-• 
träge

Vorbereitung der Entscheidung über • 
Fördermaßgaben

Vorbereitung der Entscheidung über • 
Ausnahmen von den Festlegungen.

Dem Ausschuss ist es vorbehalten, Förder-
schwerpunkte festzulegen. Dies soll in erster 
Linie dann geschehen, wenn die Anzahl der 
Anträge das zur Verfügung stehende Finanz-
volumen übersteigt. In diesem Fall behält sich 
der Ausschuss vor, eine qualifizierte Auswahl 
unter den Antragstellern zu treffen.

Die eingehenden Anträge werden grundsätz-
lich entsprechend dem Eingangsdatum bei 
der Gemeinde Illingen bearbeitet.

Der Ausschuss ist dazu berechtigt, in begrün-
deten Einzelfällen Ausnahmen von diesem 
Förderprogramm sowie den darin enthalte-
nen Festlegungen zuzulassen, sofern die Ziel-
setzungen des Programms erfüllt werden.

In begründeten Einzelfällen kann der Aus-
schuss die Zustimmung zum „vorzeitigen 
Maßnahmenbeginn“ gewähren.

Die Förderung erfolgt unter der Bedingung, 
dass die speziellen und sonstigen, jeweils ein-
schlägigen öffentlich rechtlichen Vorschriften 

eingehalten werden. Bei einem Verstoß hier-
gegen ist ein generelles Rückforderungsrecht 
des Zuwendungsgebers gegeben. Im Einzel-
fall entscheidet hierüber der Ausschuss.

§ 9 ergänzende regelungen

Unabhängig von den vorstehenden Ausfüh-
rungen steht die Förderung grundsätzlich 
unter einem Finanzierungsvorbehalt, d.h., 
eine Förderung wird bei grundsätzlicher An-
erkennung nur dann und insoweit auch tat-
sächlich gewährt, als im jeweiligen Haus-
haltsjahr entsprechende finanzielle Mittel für 
dieses Programm bereitstehen.

Bei der Förderung handelt es sich dem Grun-
de nach um einen nicht rückzahlbaren Zu-
schuss für die in diesem Programm näher 
formulierten Förderzwecke.

Die gemäß § 5 Abs. 1 dieses Förderprogramms 
vorgegebene Bindefrist ist vom Zuwendungs-
empfänger einzuhalten. Sollte hiergegen ver-
stoßen werden, so hat der Zuwendungsgeber 
das Recht, den Förderbetrag bzw. Teile davon 
entsprechend zurückzufordern. In diesem Fal-
le kann ab dem Zeitpunkt des Wegfalles der 
Fördervoraussetzungen auch eine Verzinsung 
mit 4 Prozent über dem Basiszinssatz gemäß 
§ 247 BGB verlangt werden.

Nach Abschluss der Prüfung und Kontrolle 
der Unterlagen durch das Bauamt sowie nach 
vorheriger Beschlussfassung durch den zu-
ständigen Ausschuss wird die Gemeindekas-
se angewiesen, den sich ergebenden Zuwen-
dungsbetrag auf ein von dem Antragsteller 
anzugebendes Konto zu überweisen. Alle Zu-
wendungen werden dabei bargeldlos abge-
wickelt. Dem Antragsteller wird ein entspre-
chender Bescheid zugestellt.

Die Zuwendung wird unabhängig von Förde-
rungen, steuerlichen Vergünstigungen oder 
sonstigen Zuwendungen Dritter für den glei-
chen Zweck gewährt. Es bleibt Sache des An-
tragstellers, bei entsprechender Rechtsver-
pflichtung sonstige Behörden oder Dienst-
stellen von der Zuwendung in Kenntnis zu 

setzen. Davon losgelöst bleibt die ggf. nach 
sonstigen Vorschriften bestehende Auskunfts-
pflicht der Gemeinde bestehen.

Anspruch auf die Auszahlung des Zuschusses 
hat nur der Antragsteller. Abtretungen wer-
den nicht anerkannt.

Eine Förderung erfolgt dann nicht, wenn 
durch die Realisierung der Aktivität des An-
tragstellers eine dem Förderziel entgegenlau-
fende städtebauliche Entwicklung eingeleitet 
bzw. begünstig wird.

Der Antragsteller hat gegenüber der Gemein-
de vor der Auszahlung eine schriftliche Er-
klärung abzugeben, wonach er versichert, 
dass ihm die Förderrichtlinien bekannt sind 
und die gewährten Gelder unmittelbar und 
ausschließlich für den Förderzweck verwandt 
wurden/werden.

Zuständige Stelle für die Beratung, Antrag-
stellung sowie Sachbearbeitung ist das Bau-
amt der Gemeinde Illingen.

Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem 
Förderprogramm ist das für die Gemeinde Il-
lingen zuständige Gericht.

Dieses Förderprogramm wurde vom Gemein-
derat am 13. März 2008 beschlossen, es tritt 
am 19. März 2008 in Kraft.

Illingen, den 13. März 2008

Der Bürgermeister
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ansprechpartner

gemeInDe IllIngen

Dr. andrea Berger 
Tel.: 0 68 25 - 40 91 63 
Fax: 0 68 25 - 40 91 09 
Hauptstraße 86, 66557 Illingen 
email: andrea.berger@illingen.de

raimund Backes 
0 68 25 - 40 91 69 
Fax: 0 68 25 - 40 91 09 
Hauptstraße 86, 66557 Illingen 
email: raimund.backes@illingen.de

FaCHlICHe Beratung unD  
gutaCHterlICHe BegleItung Der melanIeProjekte

kernplan gmbH 
Dipl.Ing. Hugo kern 
Tel.: 0 68 25 - 40 49 36 
Fax: 0 68 25 - 40 49 45 
Kirchenstraße 12, 66557 Illingen 
email: info@kernplan.de
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Presseschau  auswahl


